
  

*  Wenn der Gewerbeertrag nicht vorliegt, wird hilfsweise der Gewinn als Berechnungsgrundlage für Grundbeiträge und Umlage genutzt.

0 €

für Existenzgründer in den ersten zwei Jah-

ren,

!" wenn sie nicht im Handelsregister oder 

im Genossenschaftsregister eingetragen 

sind und 

!" nicht mehr als 25.000 € Gewerbeertrag* 

haben

0 € 

für Unternehmen, die 

!" nicht im Handelsregister oder im Genos-

senschaftsregister eingetragen sind und 

!" nicht mehr als 5.200 € Gewerbeertrag* 

haben

45 € 

für Unternehmen, die  

!" nicht im Handelsregister oder im Genos-

senschaftsregister eingetragen sind und 

!" einen Gewerbeertrag* über 5.200 € bis 

30.000 € haben  

80 € 

für Unternehmen, die  

!" nicht im Handelsregister oder im Genos-

senschaftsregister eingetragen sind und 

!" einen Gewerbeertrag* über 30.000 € bis 

50.000 €  haben  

b) Umlage

Am Beispiel erklärt: 

Herr Müller hat ein Gewerbe angemeldet und 

weist als Gewerbeertrag* 12.000 € aus. 

! Grundbeitrag: 45,00 € 

! Umlage: 0,00 € (Freibetrag wirkt) 

120 € 

für Unternehmen, die  

!" im Handelsregister oder im Genossen-

schaftsregister eingetragen sind und 

!" einen Verlust oder einen Gewerbeertrag* 

bis 8.000 € haben 

130 € 

für Unternehmen, die  

!" im Handelsregister oder im Genossen-

schaftsregister eingetragen sind und 

!" einen Gewerbeertrag* über 8.000 € bis 

25.000 € haben 

180 € 

für Unternehmen, die  

!" im Handelsregister oder im Genossen-

schaftsregister eingetragen sind und 

!" einen Gewerbeertrag* über 25.000 € bis 

50.000 € haben 

300 € 

für alle Unternehmen, die  

!" einen Gewerbeertrag* über 50.000 € bis 

100.000 € haben 

400 € 

für alle Unternehmen, die  

!" einen Gewerbeertrag* über 100.000 € 

haben

Das Unternehmen wächst und wird als e.K. 

ins Handelsregister eingetragen.  

Der Gewerbeertrag* steigt auf 24.000 €. 

! Grundbeitrag: 130,00 € 

! Umlage: 17,32 € (Freibetrag wirkt) 

o d e r 

Herr Müller gründet eine GmbH. 

Der Gewerbeertrag* liegt bei 24.000 €. 

! Grundbeitrag: 130,00 € 

! Umlage: 48,00 € (kein Freibetrag)

500 € 

Großbetriebe  

mit mindestens 2 der folgenden Merkmale 

!" mehr als  2,5 Mio. € Bilanzsumme 

!" mehr als  5 Mio. € Umsatz  

!" mehr als  50 Arbeitskräfte 

2.000 € 

Großbetriebe  

mit mindestens 2 der folgenden Merkmale 

!" mehr als  6,875 Mio. € Bilanzsumme 

!" mehr als 13,75 Mio. € Umsatz  

!" mehr als 150 Arbeitskräfte 

4.000 € 

Großbetriebe  

mit mindestens 2 der folgenden Merkmale 

!" mehr als 13,75 Mio. € Bilanzsumme 

!" mehr als 27,5 Mio. € Umsatz  

!" mehr als 250 Arbeitskräfte 

10.000 € 

Großbetriebe mit  

mit mindestens 2 der folgenden Merkmale 

!" mehr als 27,5 Mio. € Bilanzsumme 

!" mehr als 55 Mio. € Umsatz 

!" mehr als 500 Arbeitskräfte 

Herr Müllers GmbH wächst weiter, erreicht 

52 Mitarbeiter, 6 Mio. € Umsatz und erzielt 

einen Gewerbeertrag* von 24.000 €. 

! Grundbeitrag: 500,00 € 

! Umlage: 48,00 € (kein Freibetrag) 

Wie berechnet sich der IHK-Beitrag pro Jahr?
 
a) Grundbeitrag 

0 €

für Existenzgründer in den ersten vier Jahren, wenn nicht 

mehr als 25.000 € Gewerbeertrag*; 

für Unternehmen, die nicht im Handelsregister oder im Ge-

nossenschaftsregister eingetragen sind und nicht mehr als 

15.340 € Gewerbeertrag* haben 

0,20 % vom Gewerbeertrag*

für alle Unternehmen, die nicht beitragsbefreit sind; 

bei natürlichen Personen und Personengesellschaften wird 

der Gewerbeertrag* zur Bemessung einmal um 15.340 € 

gekürzt

IHK-Beitrag = Grundbeitrag + Umlage


